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die Nothwendigkeit hervor, den Stadtplan nicht als blofses Verkehrs- und Bebauungs—

Schema aufzufaffen, fondern vorher die Bedürfniffe und Ziele der Zukunft genau zu

ergründen und diefen die Planung anzupaffen. ‘

Auch im weiteren Sinne if’c in einem durchdachten Stadtplane eine künf’clerifche

Gruppirung der öffentlichen Plätze anzuftreben. Wenn A7fgfloz‘eles die Vereinigung

der öffentlichen Gebäude an einer Stelle der Stadt verlangte, fo pafft dies auch

heute noch für unfere kleinen Städte und für neue Städtegründungen. Mit dem

VVachfen der Stadt tritt aber die Zerftreuung der Monumentalbaüten von felber ein,

und eine der vornehmlichfcen Aufgaben des Stadterweiterungsplanes if’c es, diefe

Zerftreuung nach Grundfätzen nicht blofs der Zweckmäfsigkeit, fondern auch der

Kunft zu leiten, die öffentlichen Gebäude und die öffentlichen Plätze künftlerifch

und dem Bedürfnifs entfprechend zu gruppiren und in gegenfeitige Beziehung zu

fetzen. Dadurch entfleht jener Reichthum an Motiven, jene erfreuende Mannigfaltig-

keit des Stadtbildes, welche wir nicht blofs in den Städten alter Kunftpflege (z.B.

Rom, Florenz, Nürnberg, Braunfchweig), fondern auch in durchaus modernen Stadt-

fchöpfungen, befonders in Paris und Brüffel, bewundern. Gegenüberftellungen wie

Madeleine und Palais Bourbon, Tuilerien und Triumphbogen, Palais Laxemäoarg und

Sternwarte; Platzvertheilungen wie Eintrachtplatz, Road-Point und Place de l’Ez‘az'le,

Eylauer, Jenaer und Trocade'ro-Platz; endlich einander folgende Fernf1chten mit

Schlufsbildern, wie diejenigen, welche lich dem Parifer Boulevard-Wanderer nach

einander auf die Kirchen Trz'm'z‘e', Larel_fa und Sl.-Vz'ncenl a’e Paul darbieten —— eine

derartige künftlerifche Gruppirung der Stadt im weiteren Sinne, welche vom Ver-

faffer auch bei der Kölner Stadterweiterung nach Möglichkeit angeitrebt wurde, ge-

währt nicht etwa blofs ein anziehendes Bild auf dem Papier, fondern ift in der

Wirklichkeit im höchf’cen Grade anregend und im heiten Sinne unterhaltend. Der

Unterfchied gegenüber dem reizlofen Rechteckfyftem oder irgend einem anderen

blofsen Netzfchema‚ welches einer künftlerifchen Durchbildung und Zufammenfaffung

von Strafsen, Bauwerken und Plätzen entbehrt‚ drängt fich dem Befchauer überzeugend

auf und belehrt ihn, wie fehr auch der Bau einer Stadt Anfpruch darauf erheben

kann, ein Kunftwerk zu fein.

f) Ausftattung, Eintheilung und Nivellement der Plätze.

Wurden fchon in Art. 262 (S. 170) die Strafsen einer Stadt mit den Gängen, die

Plätze mit den Zimmern einer Wohnung verglichen, fo dürfen wir diefes Bild hin-

fichtlich der Ausflattung der Strafsen- und Platzflächen noch weiter verfolgen. Wie

die Flurgänge nur untergeordneten Schmuck, nur gelegentliche künitlerifche Aus-

ftattung an Erweiterungsftellen, Durchfichten u. dergl. empfangen, eben fo die

Strafsen. Der Platz jedoch ift als leere Fläche nichts als ein leeres Zimmer,

ein Zimmer ohne Möbel und künftlerifche Zier. Die Candelaber, Anfchlagfäulen,

Zeitungs-Kioske u. dergl. find mit dem Haushalt—Mobiliar, die Laufbrunnen, Zier-

maften, Bildfäulen u. f. w. find mit den Kunltgegenftänden der Wohnung zu ver-

gleichen; Pflanzenwuchs und Blumen erhöhen die Behaglichkeit drinnen wie draufsen.

Zur Umrahmung der freien Platzfläche mufs fonach die Ausi’cattung derfelben hinzu-'

treten. In Abfchn. 4 u. 5 diefes Halbbandes werden die verfchiedenen Ausftattungs-

gegenftände und deren Auffiellung ausführlich befprochen; wir befchränken uns hier

auf die Hervorhebung weniger allgemeiner Gefichtspunkte.  
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An die Formgebung der Nützlichkeits-Einrichtungen, wie Laternenpfol’ten,

Warnungstafeln, Verkaufsbuden, Einfriedigungen, Prelllleine u. dergl. find weiter

gehende künftlerifche Anfprüche zu fiellen, als diejenigen, welche gegenwärtig in

den meifien Städten beobachtet werden; denn mehr als die Innen-Architektur öffent-

licher Gebäude wirkt auf den Gefchmack und das Gemüth des Volkes die Klein-

Architektur — wenn das Wort geltattet ift — der Strafsen und Plätze. Die Be-

fchaffung und Errichtung von Werken der Kunft auf den öffentlichen Plätzen ift

mehr zu pflegen, als bisher. Welch trauriger Unterfchied herrfcht in diefer Beziehung

zwifchen der grofsen Mehrzahl unferer modernen Städte, und zwar nicht blofs unferer

Induflrie- und Handelsorte, und den antiken Städten Griechenlands und Roms! Heute

zwar ein Reichthum von Bildwerken und fonf’cigen Kunf’cfchöpfungen in den Mufeen

und in den Häufern der Reichen, aber eine künftlerifche Leere auf den Plätzen;

damals Agam und Forum, herrlich ausgeftattet mit Werken der Architektur und der

plaftifchen Kunf’t, eine monumentale Sprache redend zu dem lebenden Gefchlecht

von den Göttern und Helden, von den Grofsthaten der Vorfahren und der Liebe

zum Vaterlandel Das Mufeum befucht der Bürger wenige Male im Jahre oder ——

noch feltener. Den öffentlichen Platz überfchreitet und fieht er abfichtslos wöchent-

lich oder täglich. Die malerifchen Zierbrunnen der mittelalterlichen Städte und die

figürlichen Bildwerke Italiens müffen mehr und mehr, den gegenwärtigen Anfprüchen

Rechnung tragend, in den heutigen Städtebau eingeführt werden.

Verkehrslinien und Sehlinien dürfen von Nützlichkeitsbauten und Kunftwerken

nicht gefiört werden. Nur ein Werk von Bedeutung kann den Platzmittelpunkt oder

den Schlufspunkt einer langen Sehlinie bilden. Die militärifche Auffiellung von

Denkmälern in einer geraden Linie ift felten erwünfcht; anziehender il’t Gruppirung

und malerifche V'ertheilung.

Die Eintheilung der Platzfläche ift überhaupt von grofser Wichtigkeit. Fahr-

wege, Fufswege, Schutzinfeln, Pflanzungen, Orte für Brunnen- und Denkmalauf-

fiellung, für Verkaufs— und Kundmachungs—Einrichtungen, Ruhefitze u. f. w. find zu

erwägen und zu fondern, wie im Zimmer Teppiche und Läufer, Seffel und Tifche,

Plauderecken und künftlerifcher Schmuck nicht willkürlich und ungeordnet, aber auch

nicht nach Zirkel und Schnur zu vertheilen find. Die Hauptfahrwege dürfen wohl

nach Bedarf ausgebogen, aber nicht verfperrt werden. Die vom Fuhrwerk freien

Flächen find — abgefehen von den in Art. 227 (S. 144) befprochenen Schutzinfeln ——

möglichf‘c zufammenhängend anzuordnen, da nur auf diefen Flächen ein Stehenbleiben,

ein Betrachten, eine Verfchönerung fiattfinden kann. Für ausgedehnte \Negeflächen

empfiehlt fich die Eintheilung in Felder und Friefe, die Einzeichnung geometrifcher

und architektonifcher Mutter durch verfchiedene Arten der Pflaflerung, z. B. Platten-

bahnen und Mofaik (vergl. Abfchn. 4, Kap. 4). Beifpiele hierfür find der Capitol-

und der Si. Peters-Platz in Rom, der Domplatz in Mailand, der Domhof in Köln,

der Amalz'ßbüfg—Plätz in Kopenhagen u. a.
Das Linienfpiel der Wegekanten und Einfriedigungen, der Strafsenbahngeleife

‚und Rinnen, das plaftifche Bild der Pflanzen und Ausfiattungsgegenfiände eines '

Platzes mufs zweckmäfsig und gefällig, geregelt aber ungezwungen das Auge erfreuen.

Geometrie, Kunf’c hnd Natur follen fich zu einem wohlthuendén Ganzen vereinen.

Architektur und Pflanzung, Denkmäler" und Baumfchlag, Pfianzengrün und Waffer _
. _diefe Gegenfätze, welche den Eindruck des einen durch die Eigenart des anderen

' fieigern, find auch auf öffentlichen Plätzen die hellen Mittel zur künftlerifchen Wirkung.

'
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Von ganz befonderer Bedeutung ift fchliefslich das Nivellement des Platzes.

Mehr noch, als für Strafsen (vergl. Kap. 5, unter a) gilt für freie Plätze die Ver-

meidung des Convexen, die Bevorzugung des Concaven. Unterfcheidet man wagrechte,

bezw. annähernd wagrechte und anfteigencle Plätze, [0 eignen lich die eriteren im

Allgemeinen zur monumentalen Umbauung und Bebauung oder zur künftlerifchen

Ausftattung mehr, als die letzteren, ohne dadurch die fchrägen Plätze überhaupt

auszufchliefsen. Es iPc höchlt unfchön‘, eine an fich wagrechte Platzfläche der Ab-

wäfferung wegen nach der Mitte hin entfchieden anfieigen zu laffen, fo dafs das

Auge, welches die wagrechte Abmeffi1ng in itarker Verkürzung fieht, auf eine Tonne

oder ein Zeltdach zu fchauen glaubt. Wird alsdann auf der mittleren Höhe des

Platzes eine Rafen- und Schmuckfläche angeordnet, fo hat von diefer das Auge

eines am Platzrande gehenden Beobachters kaum noch einen Genuß; erf’c die Be-

wohner der Obergefchoffe der den Platz umgebenden Gebäude erblicken das fchöne

Platzbild, welches der Entwerfer beabfichtigte.

Das Alterthum, das Mittelalter und die Renaiffance—Zeit haben uns manche

Vorbilder hinterlaffen, welche das gegentheilige Beitreben der Alten zeigen, die

Platzmitte zu fenken, wodurch das Bild überfichtlicher und fchöner wird. Bemerkens—

werthe Beifpiele find aus dem Alterthum die uns erhaltenen Form in Rom und

Pompeji, aus dem Mittelalter der in Fig. 404 mitgetheilte Marktplatz zu Veurne und

der Römerberg (Platz vor dem Römer) zu Frankfurt a. M., aus der Renaiffance die

Strafsenfläche zwifchen den Uffizien zu Florenz, der Refidenzplatz zu Salzburg, fo

wie der Popula—Platz und der Si. Peters-Platz in Rom. Die in Rede fiehende Eigen-

fchaft des letztgenannten Platzes wurde bereits in Art. 2 53 (S. 164, Fig. 392) be-

fprochen; manche Abbildungen deffelben‚ z. B. das grofse Modell im Sydenham-

Palaft zu London, nehmen allerdings von der Senkung der Mitte keine Notiz.

Befonders, wenn die Platzfläche bepflanzt oder mit Wafferbecken verfchönert werden

foll, ift die Senkung fait eine Nothwendigkeit. In der Neuzeit, wo die unterirdifche

Entwäfferung der Städte ohnehin unentbehrlich ift, macht ja die concave Geftaltung

der Oberfläche keine Schwierigkeiten.

Noch gröfser ift die künftlerifche Bedeutung der Vertiefung der Platzfläche

innerhalb eines höher liegenden Rahmens, wenn es fich darum handelt, Feftplätze

(Schauplätze, Volksplätze) anzulegen 4=8). Wir haben fchon im vorhergehenden Kapitel,

unter b, auf die Annehmlichkeit hingewiefen, folche Plätze von den Rändern her

überfehen zu können; ein erhöhter Spaziergang ringsum, von welchem Treppenfiufen

hinab führen, Wandelhallen und Thorbauten als Umrahmung, Terraffen auf den

Hallendächern — eine folche eindrucksvolle Gefammtanordnung würde uns einen

Schimmer antiker Herrlichkeit zurückrufen.

Die anfteigenden Plätze find auf unebenem Stadtgelände nicht zu vermeiden.

Zwar ift ihre Geftaltung und künftlerifche Behandlung fchwieriger, als die der

wagrechten Plätze; dennoch aber können fie zu reizvollen Theilen der Stadt werden.

Ein monumentales Gebäude am oberen Platzrande oder auch ein großes Denkmal

’ mit terraffirtem Unterbau dafelbft kommen in hervorragender Weile zur Geltung.

Eines der herrlichf’cen Beifpiele hierfür iit der Trocadéro-Palaft zu Paris, der, von

der Seine oder vom Marsfelde aus gefehen, majeftätifch über dem oberen Rande

feines emporf’crebenden Vorplatzes fich aufbaut. Aus Rom möge an die Kirche

5. .Marz'cz Maggiore erinnert werden, deren Chor am oberen Rande des anfieigenden

43) Vergl. HEUSER, G. Ueber öffentliche Plätze und ihre Einrichtung zu fefilichen Zwecken etc. Deuti'che Bauz. 1889, S. 508.  
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Fig.461. Esquz'lz'n-Platzes Pcolz an einem Unterbau von

' / 30 Stufen fich erhebt, ferner an die Kirche

= Trz'nz'la‘z de" Montz', zu deren fchmalem Vorplatz

die 125 Stufen zählende Spanifche Treppe von

der Piazza di Spagna in vielen gefchwungenen

Läufen emporführt (Fig. 461 “’).

Wenig find die anfteigenden Platzfeiten

/ für Monumentalbauten geeignet, gar nicht die

/ untere Seite, an welcher das Gebäude, vom

/ oberen Rande gefehen, gleichfam in die Erde

/; gefunken erfcheint. Standbilder und Laufbrunnen

finden dagegen oft gerade am unteren Rande

oder auf der anf’ceigenden Fläche einen durch

f-s p a a n a . Pflanzenhintergrund wirkfam zu verfchönernden

““““““”““ / Aufllellungsort, jedoch nur, wenn diejenige wag-

‘ //// % rechte Entwickelung, welche in die Steigung

der Platzfläche einfchneidet, vermieden wird./

_ /' /W' h"hf’c fh" d' A d1u ‘ -

/////é/Z é/////% rediterchafllerib:ec(krenslefür I:e(i)rlieri Siri?iäfiiufäfn

\ “2500 in die anfteigende Platzfläche einfchneiden kann,
111 ? (|) 1|0 210 310 ß'0 5,0 5? 7? 8:3 90 {DON

. w 1 l ‘ r 1 l | 1 1 zeigt das warnende Beifpiel des >>I—Ierrenackers«

Spanif6her Platz; Spanif0he Treppe und zu Schaffhaufen, wo der Mifsklang der Linien um '

V°rplatz VO" 5" Trini"“ de’ M””” fo f’cörender wirkt, weil das Becken in die Mitte

zu Rom' des Platzes gelegt ift. Die Wafferfläche fieht

man überhaupt nur von der oberen Platzhälfte. Wollte man durchaus eine Waffer-

kunf°c hier anbringen, fo wäre eine Cascade angebracht gewefen, nicht aber diefe für

einen wagrechten Sternplatz oder eine Gartenanlage berechnete Beckenanlage.

Das Anfteigen des Platzes kann entweder ein gleichmäfsiges, geradliniges oder

ein concaves oder ein convexes fein. Das wenig gehöhlte Anf’reigen if’c dem Auge

am angenehmften, be"fonders wenn die Fläche durch Anpflanzung belebt if’c. Das

convexe Nivellement, d. h. eine folche Höhenanlage, dafs der obere Platztheil

fchwächer anf’ceigt, als der untere, oder dafs gar an eine rampenartige Steigung fich

eine wagrechte Fläche anfchliefst‚ if’c häfslich. Die Erdgefchofstheile der an der

oberen Seite des Platzes fiehenden Gebäude werden, von der unteren Seite des

Platzes gefehen, durch den Platzrücken verdeckt. Zwar giebt es auch in folchen

Fällen Mittel zur Verdeckung des Buckels (vergl. Art. 180, S. 79); die Anwendung

if’c aber fchwierig und koftfpielig. Meißens Wird es fich um eine Trennung der

Platzflächen durch Brüfiungsgeländer, Terraffen—Stufen, dichte Pflanzungen und Aehn-

liches handeln. Beffer if’c es, in neuen Stadtplänen derartige >>Rückenplätze« zu

vermeiden. Die Umgebung mancher monumentaler Bauten, z. B. fogar die des

Kölner Domes, if’t leider nicht frei von der erwähnten Unfchönheit. .

Ein anfieigender Platz kann dadurch ungemein reizvoll gef’caltet werden, dafs

man nach dem Grundfatze der Concavform zwar die feitlichen Strafsen aufzeigen läfft,

das eigentliche Platzfeld aber wagrecht oder beffer in fchwacher Steigung anlegt,

was zu einer abgef’tuften oder terraffenartigen Einfaffung deffelben an den Seiten
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49) Vergl.: Wochbl. f. Baukde. 1883, S. 57. _
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und am oberen Rande Anlafs giebt. Werden diefe Stufen, Brüf’tungen und Terraffen

architektonifch ausgebildet, vielleicht auch durch Figurenfchmuck verfchönt, fo können

künftlerifche Platzanlagen erf’ten Ranges entfiehen. Beifpiele find T7fßfaégzzr-Square

zu London mit feitlichen Treppen und oberer Terraffe, und der Pelzl5czblan—Platz

in Brüffel mit reichem Figurenfchmuck auf der abgeftuften Umrahmung. Für Vor-

plätze öffentlicher Gebäude ii’t eine derartige Anordnung, dafs über dem gärtnerifchen

Vordergrund das Gebäude fich mittels Stufen und Rampen erhebt, eine befonders

empfehlenswerthe; Beifpiele aus Paris wurden bereits in Fig. 391 (S. 164) u. Fig. 443

(S. 187) angegeben.

10. Kapitel.

Die Gewäffer.

Für die Behandlung der das fiädtifche Weichbild berührenden Wafferläufe und

Wafferbecken, Bäche, Gewerbsgräben, Ziergräben, nicht fchiffbaren und fchiffbaren

Flüffe, Seen und Meeresufer find, neben der wirthfchaftlichen Benutzung derfelben,

zwei Gefichtspunkte mafsgebend, nämlich die Eigenfchaft der Wafferläufe und Waffer-

flachen als Verfchönerungsmittel der Städte und der Schutz derfelben vor der Ver-

unreinigung durch den Ptädtifchen Anbau. Beide Gefichtspunkte verlangen, dafs man

alle \Vafferflächen nach Möglichkeit fichtbar und zugänglich erhalte, dafs man fie

alfo vor der Ueberbauung oder der Umbauung im Inneren der Baublöcke fchütze

und nur da die Bebauung unmittelbar an oder über das Waffer treten laffe, wo die

gewerbliche Benutzung es nothwendig macht.
Dafs das Prädtifche Ufer am Meere, an Seen und fchiffbaren Flüffen für den Ver-

kehr im Allgemeinen frei zu halten fei, verfieht fich fait von felbi‘c. Nur für die

befonderen Zwecke des Hafen und Handelsverkehres und gewiffer Induftriezweige

(Lagerhäufer, Umladeplätze, Schiffsbauwerften u. f. w.) wird man beitimmte Ufer-
firecken, namentlich an den Hafenbecken, der allgemeinen Zugänglichkeit entziehen.

In allen Fällen if’t es zweckmäfsig, den Uferverkehr der Schiffahrt vom eigentlichen

Pcädtifchen Strafsenverkehre abzufondern (vergl. Art. 200 u. 201, S. 106 u. 112), entweder

dadurch, dafs man den beiden in gleicher Höhenlage fich vollziehenden Verkehrs-

arten getrennte Flächen anweist (Hamburg, Köln, Zürich), oder dadurch, dafs man

eine Doppelftrafse anlegt, beftehend aus einer hoch liegenden Stadtftrafse und einer

auf die bequeme Schiffsentladungshöhe gefenkten Quaif’crafse (Paris, Lyon, Budapeft,

Mainz u. f. f.). >
Dient die Uferftrafse dem Schiffsverkehre nicht oder ift das Gewäfl'er überhaupt

nicht fchiffbar, fo bietet fich auf dem Uferrande oder auf den Böfchungen die fchönfte

Gelegenheit zu Promenaden-Anlagen und gärtnerifchem Schmuck, wie Hamburgs

Alfierbecken, Breslaus Ringftrafse‚ die Dreifam—Strafse zu Freiburg, die >>Rheinanlagen«

zu Koblenz in herrlichf’cer Weife zeigen. In folchen Städten, wo für Handel und

Gewerbe beträchtliche Uferfirecken der allgemeinen Zugänglichkeit entzogen werden

müffen, if’c das Bedürfnifs doppelt grofs, auf die Verfchönerung der fiir den Verkehr

und die Erholung frei gebliebenen Uferf’crafsen befondere Aufmerkfamkeit zu ver-

wenden. Sowohl in den Seeftädten (nicht blofs in den Seebädern), als in den Flufs-

Pcädten find die freien Stranditrafsen gewöhnlich die fchönften und befuchtefien der 


